
ANHANG A - TICKETING-BEDINGUNGEN ITF 

 

Der Karteninhaber erklärt sich hiermit bereit, die vorliegenden Bedingungen in ihrer jeweils gültigen 

Fassung einzuhalten, die vom ÖTV (dem "Veranstalter") des Davis Cup by Rakuten World Group I (die 

"Veranstaltung") verlangt werden.  

1) Dieses Ticket ist eine persönliche, widerrufliche Lizenz, ist nicht übertragbar und darf nicht weiter-

verkauft werden. Alle Tickets, die außerhalb einer vom Veranstalter genehmigten Wiederverkaufsplatt-

form übertragen, beworben oder zum Verkauf oder zur Übertragung angeboten werden, sind ungültig. 

Der Gastgeber behält sich das Recht vor, die mit diesem Ticket erteilte Lizenz mit oder ohne Angabe 

von Gründen zu widerrufen, indem er den Kaufpreis zurückerstattet. Es kein Verlassen der Veranstal-

tung oder Wiedereintritte zu dieser erlaubt.  

2) Der Ticketinhaber übernimmt alle Risiken und Gefahren, die mit der Teilnahme an der Veranstaltung 

verbunden sind, unabhängig davon, ob sie vor, während oder nach der Begegnung auftreten.  

3) Alle Ticketverkäufe für die Veranstaltung sind endgültig, ohne Erstattung oder Umtausch. Der Ticke-

tinhaber ist für verlorene, verlegte oder gestohlene Tickets verantwortlich.  

4) Eintrittskarten dürfen nicht für Werbe-, Promotion- (einschließlich Wettbewerbe und Verlosungen) 

oder sonstige Handelszwecke ausgestellt werden.  

5) Der Ticketinhaber erklärt sich damit einverstanden, dass verbotene Gegenstände sorgfältig durch-

sucht und kontrolliert und/oder beschlagnahmt werden. Zu den verbotenen Gegenständen gehören 

unter anderem: Flaschen, Dosen, alkoholische Getränke, Schilder, Video-/Bewegtbildkameras und -re-

corder in Sendequalität, Kameraobjektive mit einer Brennweite von mehr als 300 mm, Regenschirme, 

Feuerwerkskörper und Rauchbomben. Personen, die unter Alkoholeinfluss stehen, ist der Zutritt zu den 

lizenzierten Räumlichkeiten nicht gestattet.  

6) Der Ticketinhaber darf kein politisches, verkaufsförderndes oder werbendes Material oder Schilder 

in die lizenzierten Räumlichkeiten mitnehmen, die von anderen Besuchern der Veranstaltung gesehen 

werden können.  

7) Der Ticketinhaber muss die angemessenen Anweisungen des Veranstalters, seines Personals oder 

seiner Beauftragten in Bezug auf die Sicherheit und die Kontrolle der Menschenmenge befolgen.  

8) Der Ticketinhaber muss die "GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR ZUSCHAUER" ein-

halten.  

9) Der Ticketinhaber muss sich an alle Richtlinien des Veranstalters halten, die im Vorfeld der Veran-

staltungen mitgeteilt wurden und die von Zeit zu Zeit in Bezug auf den Besitz und die Verwendung von 

Musikinstrumenten bei den Veranstaltungen geändert werden.  

10) Ticketinhabern ist es nicht gestattet, in den lizenzierten Räumlichkeiten Literatur oder andere Ma-

terialien zu verteilen oder Waren zu verkaufen oder zu vertreiben. 

11) Kein Ticketinhaber oder Zuschauer darf während des Spiels (vom Beginn eines Spiels bis zu seinem 

Ende) zu kommerziellen oder Glücksspiel-Zwecken Spielergebnisse oder damit verbundene statistische 

Daten sammeln, verbreiten, übertragen, veröffentlichen oder vom Veranstaltungsgelände aus veröf-

fentlichen. 

12) Keine Person (außer einer Person, die eine entsprechende Lizenz von ITF Licensing (UK) Ltd, t/a 

International Tennis Federation ("ITFL") besitzt) darf Geräte in den Veranstaltungsort bringen oder in-



nerhalb des Veranstaltungsorts verwenden, die in der Lage sind, Audio-, visuelles oder audiovisuelles 

Material oder Informationen oder Daten in Bezug auf die Veranstaltung oder den Veranstaltungsort 

aufzuzeichnen, zu übertragen oder anderweitig (mit digitalen oder anderen Mitteln) zu übermitteln. 

Das Urheberrecht an jeder nicht genehmigten Aufzeichnung oder Übertragung wird an ITFL abgetreten. 

Um jeden Zweifel auszuschließen, sind Mobiltelefone und andere mobile Geräte am Veranstaltungsort 

erlaubt, sofern: (a) sie nur für den persönlichen und privaten Gebrauch und nicht während des Spiels 

verwendet werden; und (b) kein mit einem Mobiltelefon oder einem anderen mobilen Gerät aufge-

nommenes Bewegtbildmaterial, das das Spielgeschehen enthält, veröffentlicht oder auf andere Weise 

Dritten zugänglich gemacht werden darf, insbesondere nicht über soziale Netzwerke.  

13) Mit dem Betreten des Veranstaltungsortes erklärt sich der Ticketinhaber damit einverstanden, dass 

er in oder um den Veranstaltungsort herum fotografiert, gefilmt und aufgezeichnet wird. Der Ticketin-

haber erteilt dem Veranstalter und ITFL sowie allen ihren Bevollmächtigten, Lizenznehmern, kommer-

ziellen Partnern und Medienagenturen die unwiderrufliche Erlaubnis, derartige Film-, Bild- oder Ton-

aufnahmen (einschließlich der Stimme, des Bildes und des Abbildes des Ticketinhabers) nach eigenem 

Ermessen und ohne Entschädigung oder weitere Benachrichtigung für jegliche Zwecke, einschließlich 

Rundfunk- und Werbezwecke, zu verwenden. Die Ticketinhaber erkennen an, dass eine solche Nutzung 

unter dieser Bedingung und ihr Einverständnis mit einer solchen Nutzung auf unbestimmte Zeit gilt. 

Alle Ticketinhaber akzeptieren und erkennen an, dass es im legitimen Interesse von HOST und ITFL liegt, 

den Film, die Bilder oder die Aufnahmen auf diese Weise zu nutzen und zu veröffentlichen (einschließ-

lich, ohne Einschränkung, aller darin enthaltenen personenbezogenen Daten), da sie die Möglichkeit 

benötigen, um: (i) die Veranstaltung durch Film, Fernsehen, Radio, Printmedien, Internet, Werbemate-

rial (oder andere bekannte oder zukünftige Medien) zu veröffentlichen, zu zeigen, zu verkaufen und zu 

verbreiten; und (ii) Film, Bilder und Aufnahmen für Sicherheits-, Werbe-, Schulungs-, Redaktions- oder 

Marketingzwecke zu verwenden, die von der HOST und/oder der ITFL nach eigenem Ermessen festge-

legt werden (einschließlich kommerzieller Partner und akkreditierter Medienorganisationen). 

Weitere Informationen darüber, wie der HOST Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie 

in der Datenschutzerklärung des HOST in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

Weitere Informationen darüber, wie ITFL Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in der 

PRIVACY NOTICE von ITFL in ihrer jeweils gültigen Fassung.  LINK: https://www.itften-

nis.com/media/2205/itf-privacy-notice-marketing-v3-1-jan-2021.pdf ]  

Andere natürliche oder juristische Personen als der HOST und ITFL können sich auf diese Klausel beru-

fen, auch wenn sie nicht Vertragspartei dieser Vereinbarung sind.  

14) Datum, Uhrzeit und Ort einer Veranstaltung können ohne vorherige Ankündigung geändert wer-

den. Im Falle einer Stornierung werden die Verarbeitungs- und Bearbeitungsgebühren nicht erstattet. 

Der Ticket-Inhaber wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Veranstaltung um ein Sportereignis 

handelt, das ohne Vorankündigung geändert werden kann (z. B. ungünstige Wetterbedingungen, Ver-

letzungen von Spielern usw.).  

15) Die Veranstaltung unterliegt dem Veranstaltungsreglement (zu finden auf der Website der ITF, 

www.daviscup.com) sowie etwaigen Änderungen oder Versuchen, und der Veranstalter und die ITFL 

übernehmen keine Haftung gegenüber dem Ticketinhaber, wenn die Veranstaltung gemäß diesem Reg-

lement geändert wird. Der Ticketinhaber wird insbesondere auf die "Dead Match Policy" aufmerksam 

gemacht, die zur Anwendung kommt, wenn eine Begegnung in weniger als fünf Spielen gewonnen wird. 

In Übereinstimmung mit dieser Regelung und den vollständigen Bestimmungen akzeptiert der Ticket-

inhaber, dass die tatsächliche Anzahl der in einer Begegnung gespielten Spiele möglicherweise nicht 

der angekündigten Anzahl von Spielen entspricht.  



16) Weder der Veranstalter noch die ITFL haften für Rückerstattungen, Verluste (einschließlich indirek-

ter Verluste oder Folgeschäden), Schäden oder Kosten, die durch die Absage, Kürzung oder Änderung 

des Zeitplans der Veranstaltung aufgrund von staatlichen Maßnahmen, Streiks, Unruhen, nationalen 

Katastrophen oder anderen Gründen höherer Gewalt oder Gründen, die sich der Kontrolle des Veran-

stalters oder der ITFL entziehen, entstehen.  

17) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen den Zutritt zum Veranstaltungsort zu verwei-

gern oder sie unverzüglich vom Veranstaltungsort zu verweisen, wenn dies aus folgenden Gründen 

geschieht: öffentliche Sicherheit, inakzeptables Verhalten, das zu Schäden, Belästigungen oder Verlet-

zungen führen kann, oder Verstoß gegen die vorliegenden Bedingungen, die GESUNDHEITS- UND SI-

CHERHEITSPROTOKOLLE FÜR ZUSCHAUER oder die Veranstaltungsordnung.  

18) Bei Streitigkeiten in Bezug auf ein Ticket oder die Teilnahme an der Veranstaltung kann sich der 

Ticketinhaber an den vom Veranstalter eingesetzten Anbieter für alternative Streitbeilegung wenden. 

Ticketinhaber können sich per E-Mail an den Veranstalter unter info@oetv.at wenden, um weitere Ein-

zelheiten zur alternativen Streitbeilegung zu erfahren. Ist ein Ticketinhaber mit dem Ergebnis eines al-

ternativen Streitbeilegungsverfahrens nicht zufrieden, legen der Ticketinhaber und der Veranstalter 

ihre Streitigkeit durch ein Schiedsverfahren gemäß den Regeln der Austrian Governance fest.  

19) Die Ticketinhaber erkennen an, dass der Veranstalter und ITFL die von den Ticketinhabern zur Ver-

fügung gestellten Informationen zum Zwecke der Abwicklung des Ticketverkaufs, der Durchführung der 

Veranstaltung und zur Durchsetzung ihrer jeweiligen gesetzlichen Rechte verwenden dürfen. 


